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Sechniiche fl3eamte Des höheren Q3erwaltungsDienites finD: Der %ranbbireletvr‚ 5wei %ranD=

infpeletvren unD neun %ranbmeiiter.

<lln mittleren tedmiichen Qieamten iinD vorhanDen: ein Selegrapheningenieur, ein $elegraphen=

aufieher unD ein 9bermaiehiniit.

8rieDhofsbeputation.

®ieie ©eputation befteht aus 5wei 9)iitglieDern Des 6enats, einem bürgerlichen %lbgevrbneten

Des Ronnents Der evangelif®=lutherif®en Kirche unD Drei von Der %iirgerichaft erwählten 9)iit=

glieDern, Deren letsbauer iechs Sahre beträgt unD von Denen iebes 5weite 3ahr eins austritt.

Sie Q3erwaltung Der $riebhöfe belteht aus Dem ®irelttinnsbureau, Dem <5%iethfsbureau in

Der CötaDt unD Der $riebhvisverwaltung in 8hlsDnri. ‘Zln Der Ewige Der Q3erwaltung iteht

Der 8riethstireletvr, Der 5ugleich 2eiter Des ©irelativnsbureaus iit. ®ieiem Qiureau liegt Der

@ntwurf unD Die EBauleitung aller 9ieubauten (Kapellen unD ionitiger 550chbauten) ivwie Der

gartenarchitektvniichen ‘llnlagen, einfthlieiglich 6iel=‚ Ql3afierleitungs= unD @ntwäfierungsanlagen,

für Die @rweiterung Des $riebhofes in Dhlstrf vb.

©as von einem Snipelrtvr geleitete %"riethfsbureau in Der ®taDt beit)er Den 23erliaui Der

verichiebenen ®räberarten, Die annahme von Q3eerDigungen fowie Die allgemeinen Q3erwaltungs=

geichiifte Der 23ehörDe. {Dem ‘.Bureau, mit Dem eine Raiie für ®ebiihren5ahlung verbunben iit,

liegt auch Die geiamte %uchfiihrung vb. $erner iit Dieiem iBurean Die Q3erwaltung Der alten

8rieDhöie unterftellt.

®er °3riebhoisverwaltung in DhlsDori, an Deren ©pige ein %etriebsinip‘eletvr iteht, liegt Die

Sleitung Des Q3eerDigungsbetriebes, einichlieialich Der ‘llnweiiung Der ©rabitellen, ivwie Die

unterhaltung unD %epilan5ung Der (ßartenanlagen unD Der einaelnen ®riiber vb. ©ieies

*Bureau, mit Dem eine %lnnahmeitelle Der ®ebühren für unterhaltung Der ®räber verbunDen

iit, leitet ferner Die gefamten Rataiterarbeiten Des $riethfes.

8anDherrenfchaften.

®as hamburgiiche 2anbgebiet iit in vier Q3erwaltungsbegirke eingeteilt: Die SlanDherrenfchaft

Der ©eeitlanbe, Die 2anDherrenichaft Der 9Jiarichlanbe, Die 53anDherrenichaft QiergeDvrf unD Die

ßanDherrenichaft Qii3ebiittel. Q3is 1830 gehörte 5um Slaanebiet alles ©taatsgebiet, Das aufger=

halb Des früheren Q3efeitigungsringes Der inneren ©taDt lag. 5)avvn wurDe Der im näheren

11mkreiie Der ®taDt belegene Seil von nicht weniger als iieben verichiebenen %ehörben verwaltet,

Darunter Die 2anDherren von .Sjamm unD .Sjvrn, Die 2anbherren vom ©amburger 58erge, Die

913albherren unD Die Slanbherren von SBillwärber unD Schienwärber. Et)urch Qiats= unD Q3ürger=

beithlug von 1830 wurDe Der mehr itäDtiich entwickelte Seil Dieies ®ebietes von Dem rein länD=

hd)en gefchieDen unD für ihn wurDen Die ‘]3atrvnate Der %vritäDte, für Den länblichen Die SlanD=

herrenichaiten Der ®eeit= unD Der €Diarichlanbe als 13erwaltungsbehörben eingete3t. 3u

mei“ Seit war Das ©ebiet Der heutigen 8anDherrenichaft %ergeborf noch im beiberitiiDtiichen

39% Don 35amburg unD Sliibeck unD wurDe unter Der %e5eichnung „‘Zlmt Q3ergebori” von

einem ‘2lmtsverwalter verwaltet, Der Der beiberitiibtiichen Q3iiitativnsbehörbe unteritanb. 91ach=

Dem 1868 Das QImt Qiergebvrf in Den alleinigen Q3eiig Der C5taDt ©amburg übergegangen war,

murDe es 1872 nach @rlaig Der 2aanemeinbevrbnung in Die 53anDherrenichait 58ergebori

urngewanDelt. 3ur gleichen 3eit entitanD Die Sanbherrenichait ‘Jii5ebiittel Durch llmwanD=

IU“Q bes bisherigen von einem ©enator verwalteten ‘Zlmtes Qiigebüttel.

‚Sie ®ebiete Diefer beiDen SlanDherrenichaften finD bis auf heute im weientlichen unveränbert

Die gleichen geblieben. Sie 1830 geichaffenen 53anDherrenichaiten Der ©eeit= unD Der 9)iarichlanbe

bmgegm erfuhren 5weimal eine weientliche %erkleinerung ihres ®ebietsumfanges. 3uniichit


